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Ausrottung der Slums in Großbritannien
w . L.jHudson, London

B ei der Lösung des Problems der Slum-Beseitigung 
in Großbritannien muß zwisdien zweierlei Arten 

von  Slums untersdiieden werden. In die eine Kategorie 
fallen ganze Slumviertel, in die andere einzelne Slum- 
häuser. Erstere sind vorwiegend das Überbleibsel aus 
der Zeit der industriellen Revolution, als gegen Mitte 
des 19. Jahrhunderts bei der Sdiaffung sogenannter 
Arbeiterwohnungen nur die Q uantität und kaum  die 
Q ualität ins Gewidit fiel. Hinzu kommen zu der 
gleidien Kategorie von Slumvierteln die W ohnbauten 
aus den Anfängen einer Sozialreform im letzten V ier
tel des vorigen Jahrhunderts, als zwar sdion bessere 
W ohnungen für Arbeiter gebaut wurden — bessere 
W ohnungen, die jedodi sdion nad i 30 Jahren und 
erst red it heu te zu Slumkomplexen geworden sind. 
In die zweite Kategorie — vereinzelt stehende Slum
häuser hier und da — fallen Tausende und Zehn
tausende von W ohnhäusern aus der mittel- und spät- 
viktorianisdien Zeit, vor allem im äußeren Ring der 
großen Städte, die von ihren Besitzern und Bewoh
nern vernadilässigt worden sind und nun dem sidieren 
und baldigen Verfall entgegengehen. Zum Teil kann 
ihre Lebensdauer und Bewohnbarkeit durdi Ausbesse
rung etwas verlängert werden. Zum größeren Teil 
jedodi müssen sie geräumt und abgerissen werden, 
um  Platz zu sdiaffen für moderne und gesunde W oh
nungen oder Gesdiäftshäuser. Allein in Londoni sind 
kaum  weniger als die Hälfte aller vorhandenen
2,8 Mill. W ohneinheiten älter als 50 Jahre. Von diesen 
sind auf Grund fadmiännisdier Sdiätzungen 125000 
baufällig, aber nodi bewohnt, und innerhalb der näd i
sten  zwei Jahrzehnte werden weitere 125 000 Häuser, 
die heute nodi n id it abbrudireif sind, zu abbrudi- 
reifen Slumhäusern geworden sein.

AKTION GEGEN DIE SLUMS

Auf die oft gestellte Frage, warum in dem nun seit 
14 Jah ren  bestehenden W ohlfahrtsstaat Großbritan
nien n id it mehr für die Beseitigung mensdienunwürdi- 
ger W ohnhäuser, der Slums, in London und anderen 
Landesteilen getan worden ist, gibt es nur eine ein
zige Antwort. In den ersten zwölf Jah ren  des> W ohl
fahrtsstaats hatte die Erstellung neuer W ohnungen 
für Familien ohne Eigenheim uneingesdiränkten Vor
rang vor allen anderen Aspekten der sozialen W ohn
baupolitik. Das Problem Slum-Beseitigung ist zwar 
natürlid i älter als der W ohlfahrtsstaat und laste t seit 
m ehr als einem halben Jahrhundert sdiwer auf dem 
Gewissen der britisdien Nation, W ar aber sdion in 
früheren Jahrzehnten viel auf diesem Gebiete ver
säum t worden, so begann die Regierung nadi dem 
zweiten W eltkrieg erst dann ernsthaft an die Auf

gabe der Sanierung von Elendsvierteln heranzugehen, 
als im Frühjahr 1957 die ärgste W ohnungsnot durdi 
Sdiaffung von etwa 25 Mill. Neubauwohnungen als 
überwunden angesehen werden konnte.

Um die W ende 1954/55, als sidi in  England eine Phase 
abzuzeidinea begann, in der zumindest der W oh
nungsbau im öffentlidi-gemeinnützigen Sektor ver
langsam t werden konnte, sdiidcte sidi die Regierung 
an, eine Großaktion zur Beseitigung der Slums vor
zubereiten. A lle Ortsbehörden wurden aufgefordert, 
dem zuständigen M inisterium in London die Größen
ordnung des „Problems Slums“ in ihren Bezirken be
kanntzugeben und gleidizeitig ein Fünfjahrespro- 
gramm zur. wenigstens teilweisem Lösung dieses nun 
als dringend herausgestellten Sozialproblems einzu- 
reidien. Die Bilanz war ersdiredcend. N adi den ört- 
lidien Beriditen kam  die Regierung n id it um die Tat
sadie herum, daß rd. 1 Mill. größere W ohnhäuser und 
Einfamilienhäuser — meist m ehr als 60 Jah re  alt — 
nadi den elem entarsten Begriffen von Hygiene und 
äußerem Zustand als unbewohnbare, abbrudireife und 
m ensdienunwürdige W ohnhöhlen bezeidinet wurden. 
Die ärgsten Slums bestanden — und bestehen zum 
großen Teil nodi heute—  in Cardiff im w eiteren Um
kreis der berüditigten Straße Tiger Bay, im Hafen
v iertel von Liverpool, im stark  bombenzerstörten 
Osten Londons und vor allem im Glasgower Gorbal- 
Bezirk, wo die Bevölkerungsdidite mit bis zu 1,9 Per
sonen pro Zimmer angegeben wurde. Bekannte Sozial
politiker erklärten übereinstimmend, daß sie dort auf 
weit sdilimmere Zustände gestoßen seien als einst im 
Berliner Sdieunenviertel oder im H am burger Gänge
viertel.
Diese 1 Mill. W ohneinheiten repräsentierten damals,
d. h. vor fünf Jahren, n id it weniger als 7 Vo des Ge
samtbestandes an W ohnhäusern bzw. Etagenwohnun
gen auf den britisdien Inseln. Geht sdion daraus die 
Größenordnung des Problems deutlidi genug hervor, 
so kommt hinzu, daß es sid i bei diesen 1 Mill. Slum
wohnungen nur um einen Anfang handelt. Niemand 
in den M inisterien und Behörden oder der breiten 
öffentlid ikeit w ar sidi darüber im Zweifel, daß diese 
1 Mill. W ohnungen für die Klassifizierung als ,Slum" 
viel zu niedrig angesetzt worden war. W ahrsdiein- 
lid i w aren bzw. sind es gut 50 ®/o mehr.

Die Regierung in London m ußte jedodi realistisdi 
bleiben. Der Abbrudi von 1 Mill. W ohneinheiten in
nerhalb eines Fünfjahresprogramms ersdiien ganz ein
fadi unmöglidi, zumal wenn m an sid i die praktisdien 
Riditlinien für die Slum-Beseitigung in England vor 
Augen hält. N adi Beendigung der Enquete verkün
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dete die Regierang Ende 1955 ihr realistisdies Fünf
jahresprogramm. Es lautete aut N iederreißung oder 
zumindest Räumung von 414 000 Slumwohnungen; 
anfangs 65 000 bis 70 000 W ohnungen im Jahr, im 
weiteren Verlauf des Planes entsprediend mehr. J e 
dodi erst um die Jahresw ende 1958/59 ging die Sanie
rung der Slums rasd ier voran. Ob das Planziel aber 
erfüllt wird, steht nodi nidit fest.
Im ersten H albjahr 1959 wurden 30 345 W ohneinhei
ten abgerissen bzw. von ihren Bewohnern geräumt 
und 76 743 Personen aus diesen Slumwohnungen in 
Neubauwohnungen umgesiedelt. In weiteren 17 650 
Fällen wurden die Abriß- bzw. Räumungs-„Orders" 
unter dem Gesetz zur Slum-Beseitigung bestätigt; 
diese Fälle umfassen weitere 53 911 Personen. Des 
weiteren w urden in 23 864 Fällen (69 224 Personen) 
Räumungs-,,Orders" zugestellt. Seit Kriegsende w ur
den bisher (Stand vom 30. Juni 1959) 291 800 Slum
wohnungen abgetragen bzw. geräum t und 899 684 
Personen aus Slumwohnungen umgesiedelt. Alle Zah
len beziehen sidi auf England und-W ales; mit Sdiott- 
land dürften etwa 7,5—8 Vo hinzukommen.
Zwar bradite das erste H albjahr 1959 Rekordzahlen 
für den A bbrudi und die Räumung von Slumwoh
nungen sowie die Neuansiedlung ih rer einstigen Be
wohner, aber es wird dodi damit geredinet, daß der 
Fünfjahresplan, dessen Umsetzung in die Praxis 1956 
begann, n id it voll eingehalten werden kann — trotz 
des bei den Oktoberwahlen von Premierminister 
Macmillan abgegebenen Versprediens, die Slum-Be
seitigung erheblidi zu besdileunigen. Und dies ganz 
abgesehen davon, daß natürlidi, wie es die Gegeben
heiten mit sidi bringen, se it der ursprünglidien Pro
grammaufstellung weitere W ohnungen nadi heutigen 
Begriffen zu Slums geworden sind, die es damals 
nodi n id it waren. Einmal spielt hier der inzwisdien 
w eiterhin eingetretene bauliche Verfall, zum anderen 
die Begriffsveränderang im Zuge der höheren' Lebens
anforderungen der M ensdien eine Rolle.

GESETZLICHE MASSNAHMEN
Drei oberste Grundsätze gelten für die praktisdie 
Durdiführung aller unter dem Gesetz vorgesehenen 
Maßnahmen zur system atisdien Slum-Beseitigung.
1. Die Bewohner von als „Slum" klassifizierten W ohn

einheiten, denen die Räumungs-„Order" unter dem 
Gesetz bzw. den Zwangsklauseln des Gesetzes zu
gestellt wird, müssen vor dem A bbrudi der Häuser, 
für den der Hauseigentüm er nadi bestimmten 
W ertschlüsseln entschädigt wird, an anderer Stelle 
in neuen W ohnungen angesiedelt werden; auf 
jeden Fall muß ihnen W ohnungsersatz angeboten 
werden — einerlei, ob es sich um die Sanierung 
eines ganzen Slumviertels handelt oder nur um 
ein alleinstehendes Objekt.

2. Die Slum-Beseitigung als Sozialproblem kann nicht 
separat angepadct werden*, sondern muß zeitlidi 
m it allen übrigen Aspekten der W ohnbau- und 
Siedlungspolitik abgestimmt werden, was sidi so
wohl aus der Größenordnung des Problems ergibt 
als audi aus dem Leitmotiv: Umsiedlung der Men
sdien  vor dem Abriß der Häuser.

3. Frühere Erfahrungen ergaben in England, daß die 
Räumung und der Abriß von Slums nicht sogenann
ten privaten W ohltätern überlassen bleiben kann, 
sondern nur durch Initiative des Staats w irklidi 
umfassend und sozial geredit zu realisieren ist.

Bei der Umsiedlung von Slum-Bewohnern in N eubau
wohnungen spielt, wie sich in England gezeigt hat, 
weniger ein Hang zur Seßhaftigkeit mit, der selbst in 
Slumvierteln bis zu einem gewissen Grade ausge
prägt ist, als vielm ehr der Faktor des M ietbetrages. 
Aber auch die Neigung, in einem bestimm ten Bezirk 
bodenständig zu bleiben, wird bei der Planausführung 
auf dem W ege von individuellen Umfragen so weit 
wie möglich berücksichtigt; die neue W ohnung wird 
oft auch auf dem alten Komplex — nach Abriß der 
Slumhäuser und dem Neuaufbau der sanierten Par
zelle — angewiesen, und in der Zwischenzeit wird 
für eine vorübergehende Unterbringung gesorgt. Be
züglich der Miete besteht insofern ein wenigstens teil
weiser Ausgleich, als für alle Neubauwohnungen, die 
von der öffentlichen Hand bei der Slum-Beseitigung 
an der alten oder einer neuen Stelle geschaffen w er
den, auf eine Dauer von 60 Jahren eine  M ietbeihilfe 
gewährt wird. Derartige Zusdiüsse, die in der Regel 
teils vom Staat aus dem außerordentlichen H aushalt 
und teils von den Ortsbehörden aus deren laufendem 
Etat kommen, w urden bis vor einigen Jahren  für alle 
öffentlich-gemeinnützigen Neubauwohnungen ge
w ä h r t ,  je tzt aber nur noch im Zuge der Slum-Besei
tigung und in den Neustädten. Diese Subsidie beträgt 
durchschnittlich 22,— DM pro M onat und W ohnein
heit. Sie wird nach der jeweiligen Errechnung der so
genannten Selbstkostenm iete in Abzug gebracht, so 
daß die tatsächlich erhobene Miete sich um den Satz 
der Subsidie billiger stellt, als sie selbst nach dem 
gemeinnützigen Prinzip sein müßte. So groß und viel
seitig auch die Schwierigkeiten bei der Slum-Beseiti- 
gung sind, die höheren M ieten sind von der betrof
fenen Bevölkerung gegenüber der ideellen W ertstei
gerung und bei den generell besseren Einkommens
verhältnissen’ nicht als H ärte empfunden worden.
Audi ein anderes Problem, das in der Planung recht 
große Bedeutung gewann, hat sich in der Praxis nicht 
als Hemmschuh erwiesen; die wohl unbestreitbare 
Tatsache, daß in den Slums m ehr asoziale Elemente 
ihre Heimat und ihre Schlupfwinkel hatten als 
irgendwo sonst. Diese Frage hat sich gewissermaßen 
von selbst beantw ortet: niem and w urde und wird ge
zwungen, die im Zuge der Slum-Sanierang angewie
sene neue W ohnung tatsächlich, zu beziehen. So 
konnten die „Unverbesserlichen" in  andere Slums, 
von denen es leider noch allzu viele gibt, verschwin
den. Sie störten nicht Bild und C harakter in den neu 
erschlossenen Siedlungsgebieten.
W as den dritten  unter dem wichtigsten, Grundsätzen 
für die Durchführung der „Anti-Slum-Gesetze" anbe
langt, so haben d ie  Planer dam it nicht unterstellen 
wollen, daß in früheren Jahrzehnten von privaten und 
privat-w ohltätigen Stellen nicht auch Gutes auf dem 
Gebiete der Schaffung menschenwürdiger W ohnungen 
getan worden ist. Aber es w ar nicht genug. Und es 
gab in England w ährend und unm ittelbar nach der in
dustriellen Revolution eine noch nicht in  Vergessen
heit geratene Ära, in der von sogenannten privaten 
W ohltätern die Landbevölkerung aus vorwiegend pri
m itiven und schlechten W ohnungen in, w ie sich bald 
herausstellte, noch schlechtere Neubauwohnungen der 
heranwachsenden Industriereviere gelockt wurde. Und
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gerade dieser Vorgang hat die Slums der folgenden 
Jahrzehnte gesdiaffen, das heutige Problem der 
Slum-Beseitigung vergrößert. Selbst die heutige kon
servative Regierung Großbritanniens verkennt diese 
Seite des Problems nicht und hat sidi konsequent 
dazu bekannt, daß eine umfassende, sozial geredite 
und alle individuellen Interessen berüdcsiditigende 
Linie bei der Ausrottung der als Slums bezeidineten 
Sdiandfledce im Stadtbild und W ohnwesen nur von 
seiten des Staates eingesdilagen werden kann.

REPARATUREN UND UMBAU

A udi in England gibt es kein Gesetz, keinen Paragra
phen oder keine zwingenden behördlidien Riditlinien 
dafür, was als Slumwohnung, gesdiweige denn als 
ganzes Slumviertel zu klassifizieren ist. Gutaditen 
von Sanitätsbehörden und Baudezernenten, die öffent- 
lid ie Meinung und der gesunde M ensdienverstand 
sind aussdilaggebend. Hauseigentüm er und Mieter 
können Einsprudi gegen die behördlidi besdilossene 
Räumung und den A bbrudi eines Hauses erheben. Es 
werden Sdiiedsgeridite und in letzter Instanz die 
ordentlidien Geridite angerufen. Hier hat es keine 
unüberw indlidien Sdiwierigkeiten gegeben. Eine Eini
gung kam praktisd i immer zustande, zumal die Re
gierung audi „Ausweidiklauseln“ fixiert hat, die teils 
aus der Größenordnung des Gesamtproblems her- 
rühren und teils wohl audi auf Vermeidung von strit
tigen Fällen abzielen.
So hat die Regierung bei der Überprüfung der ur- 
sprünglidi von allen Ortsbehörden eingereiditen Sa
nierungsprogramm e und der w eiter eingegangenen 
Pläne zur Slum-Beseitigung festgestellt, daß als Zwi- 
sdienm aßnahm e eine große Anzahl von W ohneinhei
ten, die an sidi als abbrudireife Slums klassifiziert 
worden sind, wenigstens für einige Zeit gerettet wer
den können. Unter diese Kategorie fallen etwa 250 000 
W ohnungen, größtenteils von den ursprünglidi als 
„Slums" bezeidineten W ohnungen, zum kleineren Teil 
inzwisdien hinzugekommene Einheiten im mehr oder 
weniger fortgesdirittenen Stadium des baulidien V er
falls und hygienisdier Unzulänglidikeiten. Es han
delt sidi dabei weniger um ganze V iertel als vielmehr 
um einzelstehende H äuser oder hier und da eine 
Straßenzeile. M itunter genügen Einbau von Badezim
m ern und Toiletten sowie verhältnismäßig kleine Re

paraturen und baulidie Verbesserungen, wie zum 
Beispiel audi die bessere räum lidie Unterteilung ein
zelner W ohnungen in M ietshäusern.
Der Staat zahlt den Behörden in diesen Fällen feste 
Baukostenzusdiüsse, die mit der späteren Mietesub- 
sidie, die audi für „rehabilitierte“ W ohnungen erteilt 
wird, nid its zu tun haben, unter der Voraussetzung, 
daß sidi der Umbau lohnt und die verbesserten W oh
nungen 15 bis 20 Jahre bewohnbar bleiben. In Bedarfs
fällen trägt die Ortsbehönde den restlichen Kosten
teil, wobei sie allerdings dem Hauseigentüm er in der 
Regel das Haus vorher abkauft. Derartige Dinge gel
ten jedodi nur als Behelf, n id it als Endlösung der 
Slum-Beseitigung im Einzelfall. Aber bei der Größe 
des G esam tproblans und in Anerkennung der Tat
sadie, daß die Slum-Beseitigung allein durdi neu hin
zukommende Slumwohnungen wohl niemals vollstän
dig und lüdcenlos erfolgen kann, träg t diese Hilfs
maßnahme dodi zu der notwendigen Beschleunigung 
der Sanierung von Elendsvierteln und der V erhinde
rung des Verfalls von immer mehr H äusern ein 
übriges bei.
Bei all dem darf nidit übersehen werden, daß die 
Sanierung ganzer Slumviertel w eit m ehr Kräfte er
fordert als lediglidi die Räumung und der Abriß ein
zelner Slumwohnungen als soldie. Im ersteren Falle 
ist die Anwendung der soeben gesdiilderten Hilfs
maßnahmen kaum  möglich. Im Gegenteil: meist han
delt es sich bei der Säuberung eines ganzen Viertels 
auch um den Abbruch von Häusern, die nicht einmal 
als Slumwohnungen klassifiziert waren, auf dem Ge
lände selbst sowie auch in seiner unm ittelbaren Um
gebung, um einen Neuaufbau des ganzen Komplexes 
einschließlich der Grünanlagen, Schulen, Kirchen, 
Läden und Straßen zu ermöglichen.

ABBRUCH UND WIEDERAUFBAU

England kennt im wesentlichen zwei praktische V er
fahrenswege für die Slum-Beseitigung. Der erste ist 
die sogenannte Räumungsprozedur in Fällen von frei
williger Zustimmung des Eigentümers oder Mieters. 
Spätestens anderthalb Jah re nach erfolgter Einigung 
mit der behördlichen Stelle wird das betreffende Haus 
geräum t und geht auf Basis eines frei ausgehandelten 
Preises in den Besitz der öffentlichen Hand über, um 
so bald w ie möglich abgerissen zu werden. Fast im-
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mer erfolgen jedoch Räumung und Besitzaufgabe unter 
Anwendung von Zwangsklauseln des Gesetzes. Dieser 
zweite Verfahrensweg ist schon allein im Hinblick 
auf das Einspruchsrecht von Besitzer und M ieter nicht 
nur zeitraubender, sondern auch komplizierter, zumal 
es sich bei der Räumung und dem Abriß ganzer Slum
viertel nicht um vereinzelte Slumhäuser als solche 
handelt. J e  nach dem Ergebnis der Untersuchungen 
und Gerichtsentscheidungen kommt das einzelne Sa
nierungsprojekt schließlich unverändert, modifiziert 
und unter Umständen vorerst gar nicht zur prakti
schen Ausführung. Letzteres ist jedoch weitgehend 
nur Theorie: eine Einigung kommt fast immer zu
stande, wenn auch ab und zu nur unter dem Druck
mittel der Macht des Fiskus.

Die Baudezernate der Ortsbehörden sind nach dem 
Gesetz an keinen bestimmten Termin zwischen Räu
mung eines Hauses oder eines Komplexes und des
sen Abriß gebunden. Auch ist keine Frist zwischen 
Niederlegung und W iederaufbau Umrissen. Die Be
hörde kann ein freigelegtes Gelände zum W iederauf
bau auch an Privathand verkaufen. W ie so oft in 
England soll in all diesen Dingen die Vernunft mit
spielen. In W irklichkeit aber ist es ganz einfach aus 
Etatgründen oft nicht möglich, den guten W illen in 
die Tat umzusetzen. So stehen heute überall im Lande 
ungezählte Häuser und Häuserblocks als Ganz- und 
H albruine unid w arten auf den Abbruch. Nicht zu ver
gessen ist hierbei jedoch das Leitmotiv für die Slum- 
Beseitigung: vor allem sollen die Elendsviertel und 
vereinzelten Slumhäuser geräum t und ihre Bewohner 
um gesiedelt werden. Und auf diesem Gebiet jeden

falls sind die bereits erzielten Resultate besser, als 
dies beim Anblick der vielen Ruinen der Fall zu sein 
scheint. Die planmäßig entstehenden fünfzehn neuen 
Städte Großbritanniens helfen mit, die Raumfrage bei 
der Umsiedelung der Slum-Bevölkerung zu lösen. Zum 
anderen haben die Menschen selbst ein übriges dazu 
beigetragen, indem sie heute weniger immobil als 
früher sind.

Trotz aller nodi aufzuweisenden Mängel und des oft 
kritisierten langsamen Vorankommens der Slum-Be
seitigung scheint es doch, als würde das Nachkriegs
gesetz in der Praxis wirksam er durdigreifen, als dies 
unter früheren Gesetzen auf diesem Gebiet der Fall 
war. Zwar wurden unter dem ersten Anti-Slum-Ge- 
setz Englands vom Jahre 1890 zum Beispiel die elen
desten W ohnviertel in W hitechapel im Osten Lon
dons niedergerissen, und es entstand dort die damalige 
M ustersiedlung „Boundary Estate", aber die W ohn
dichte betrug dort immer noch 460 Personen pro ha 
— nach heutigen Begriffen einer M ustersiedlung eine 
Unmöglichkeit. Bedenkt man jedoch, daß in den ersten 
drei Jahrzehnten dieses Jahrhunderts in England 
weniger als 82 000 Slumhäuser geräum t und abge
rissen wurden, so ergibt sich die Unzulänglichkeit 
der früheren Gesetze auf den ersten Blick. 1933 stellte 
die damalige britische Regierung einen Plan zur 
Sanierung von Slumvierteln auf, der den Abriß von 
275 000 Häusern innerhalb von vier Jahren umfaßte. 
Dieses „Soll" wurde zwei Jahre später sogar ver
doppelt. Aber es blieb weitgehend bei der Theorie, 
wenn auch das vierte Jahrzehnt dieses Jahrhunderts 
immerhin zweieinhalbmal so viel Räumungen und 
N iederlegungen von Slumhäusern brachte wie die 
vorangegangenen drei. Die Statistik für das erste 
H albjahr 1959 — Räumung, Abriß sowie bestätigte 
und inzwischen größtenteils auch vollstreckte Räu- 
mungs-„Orders" in rd. 48 000 Fällen mit erfolgter 
Umsiedlung von 130 000 Personen — zeigt die rasche
ren Fortschritte. Das Minimum des verkündeten Re
gierungsprogramms für die nädisten fünf Jahre ist die 
Umsiedlung von 1 Mill. Menschen aus Wohnungen, 
die als Slums klassifiziert worden sind und nicht unter 
die vorgesehenen Hilfsmaßnahmen fallen.

Abschließend sei ein praktisches Beispiel aus der süd
lichen Innenstadt Londons angeführt. Dort wurde vor 
fünfeinhalb Jahren  ein 24 ha großer Wohnkomplex 
zum Slum erklärt und von der Londoner S tadtver
waltung zum Abriß und W iederaufbau aus dem Be
sitz der anglikanischen Landeskirche angekauft. Nach 
Umsiedelung der Bevölkerung, meist in Außenbezirke 
Londons, wurde der ursprüngliche Plan insofern etwas 
revidiert, als beschlossen wurde, 182 Häuser (5 ha) 
nicht niederzureißen, sondern in diesen Fällen die 
gesetzlichen Hilfsmaßnahmen anzuwenden. Diese 
Häuser wurden von Grund auf m odernisiert und umge
baut. Sie rangieren heute m it ihren 328 Einzelwoh
nungen gualitativ als Neubauwohnungen und sind 
auch rein äußerlich nicht wiederzuerkennen. Auf 12 ha 
des als abbruchpflichtig bezeichneten Komplexes ent
standen 1 059 Neubauwohnungen in  Häusern aller 
A rt — vom Einfamilienhaus mit Garten bis zum 18 Stock 
hohen M ietshaus. Die übrigen 7 ha des sanierten Kom
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plexes wurden für den Bau von Schulen und Läden sowie 
G rünanlagen verwendet. Man hätte auch nur W ohn
häuser, womöglich nur „W olkenkratzer“ dort bauen 
können. Man ta t es nicht, da auch die Entvölkerung 
früher übervölkerter Teile der Stadt zur Planung bei 
der Slum-Beseitigung gehört.
Es hat sich in diesem einen Falle übrigens auch her
ausgestellt, daß nur sehr wenig ursprüngliche Be
wohner des sanierten Gebiets von ihrem V orredit

auf Rückzug in N eubauwohnungen an der alten W ohn
stätte Gebrauch machten. Sie hatten  inzwischen eine 
neue Heimat gefunden und sehnten sich nicht dorthin 
zurück, wo sie einst als Slumbewohner gehaust hat
ten. Diese Erfahrung zeigt sich auch an vielen ande
ren Stellen, wo die Slums bereits beseitigt worden 
sind. A llerdings ist dies der einzige Aspekt bei dem 
großen Problem der Slum-Beseitigung, der in der 
Praxis leichter zu lösen ist als in der Theorie.

Das Energieproblem in Spanien

D ie fortschreitende Industrialisierung Spaniens, die 
Notwendigkeit, seiner wachsenden Bevölkerung 

Arbeit zu geben, hat schon seit langem dazu geführt, 
das Augenmerk der Regierung, die in einer staatlich 
stark  gelenkten W irtschaft für die Zukunftsplanung 
verantwortlich ist, auf die erforderliche Erhöhung der 
Energie-Erzeugung zu richten, um sie dem steigenden 
Bedarf anzugleichen. Man hat großzügige Ziikunfts- 
pläne entworfen und will jetzt nach erfolgter Stabili
sierung der W ährung in erster Linie das eigene W irt
schaftspotential und außerdem auch das Auslands
kapital, von dem man erwartet, daß es in Spanien 
Anlage suchen wird, hauptsächlich zur Verbesserung 
der Energiequellen einsetzen.
Der Gesamtverbrauch an Energie wurde für 1941 mit
12,3 Mill. t Steinkohle ermittelt, war bis 1956 auf
24,7 Mill. t, also auf 200 "/o, gestiegen und sollte sich 
in den nächsten 15 Jahren auf etwa 81 Mill. t oder 
330%  des jetzigen Bedarfs erhöhen, wobei alle Brenn
stoffe imd elektrischer Strom auf Steinkohlenbasis 
umgerechnet sind. Im einzelnen ergibt sidi für die 
Entwicklung der drei Hauptenergiequellen Kohle, 
Elektrizität und Erdöl folgendes Bild.

KOHLE
Die Kohlenförderung in Spanien, die sich von 1930 
bis 1940 nur wenig erhöhte, dann bis 1958 um 35 ”/o 
anstieg und in den nächsten 15 Jahren fast verdoppelt 
werden soll, betrug 1941 7,6 Mill. t Steinkohle,
1,1 Mill. t A nthrazit und 0,8 Mill. t Braunkohle. 1958 
ergab die Förderung 11,3 Mill. t Steinkohle, 3,1 Mill. t 
Anthrazit und 2,6 Mill. t Braunkohle, konnte also im 
ganzen etwa verdoppelt werden, wobei allerdings der 
früher unbedeutende Anteil der Braunkohle sich er
heblich gesteigert hat.
Die V orräte an Kohlen werden auf 6 Mrd. t geschätzt, 
von denen 2,5 Mrd. t nach dem heutigen Stand der 
Technik als wirtschaftlidi abbaufähig angesehen wer
den, so daß es nicht ausgeschlossen erscheint, den 
gegenwärtigen jährlichen Abbau von 17 Mill. t auf 
31 Mill. t zu erhöhen. Allerdings sind dafür Investi
tionen erforderlich, die besonders in der Verbesserung 
der Förderanlagen bestehen und deren Kosten für den 
gesamten Zeitraum von 15 Jahren auf 300 Mill. $ 
beziffert werden. Der W ert der heutigen Förderung, 
der etwas über 100 Mill. S5 beträgt, soll durch Moder
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nisierung der Anlagen auf fast das Doppelte gestei
gert werden, so daß praktisch die Erweiterung der 
Förderkapazität 10 "/o des W ertes der jeweiligen 
Jahresproduktion für Ausbaukosten beanspruchen 
würde.

Heute werden 90 Vo des V erbraudis durch Eigen
förderung gedeckt, obwohl die Q ualität der heimischen 
Kohlen nicht sehr gut ist. Deshalb besteht vielfach der 
W unsdi nach Erhöhung der Importe, dem jedoch so
wohl aus devisentechnischen als auch aus Gründen 
des Schutzes der heimischen Industrie nicht nachge
geben wird. Einer der wichtigsten Verbraucher sind 
heute noch die Eisenbahnen, w ährend die Sdiiffahrt, 
soweit sie nicht überhaupt auf Ölfeuerung umgestellt 
ist, nach Möglichkeit fremde Kohle verheizt. Für die 
Elektrizitätserzeugung werden noch etwa 15 Vo der 
Gesamtförderung verw ertet. Einen gleidi großen An
teil beansprucht die Schwerindustrie, während auf die 
Verkokung und die Erzeugung von Leuchtgas nur 
etwa 6 Vo der Jahresförderung entfallen. Direkt an 
Haushalte geliefert werden nur rd. 700 000 t, also 4Vo,

1 zu denen allerdings wohl nodi ein erheblicher Teil 
der vom Großhandel übernommenen Mengen (12 Vo) 
treten, dürfte. Von der Leuditgaserzeugung von rd. 
360 Mill. cbm dienten 80 Vo der Belieferung von 
Privathaushalten und nur 20 Vo industriellen Zwecken. 
In der augemblicklichen Umstellungszeit auf die neue 
W irtschaftspolitik, die durch die W ährungsreform be
dingt ist, ergab sich auch im Kohlenbergbau eine Ab
satzkrise, deren Folgen noch nicht abzusehen sind.

ELEKTRIZITÄT

Ganz erheblich schneller als die Kohlenförderung ist 
die Gewinnung der elektrischen Energie angewachsen. 
A llerdings verzögerten die Jahre des Bürgerkrieges 
auch hier die Eriitwicklung. Die Erzeugung des Jahres 
1931 in Höhe von 2,7 Mrd. kW h stieg  bis 1941 auf 
4,3 Mrd. kWh, dann aber setzte das von der Regie
rung besonders stark  geförderte Aufbauprogramm ein, 
und trotz aller Schwierigkeiten infolge des zweiten 
W eltkrieges, in dem Spanien zwar neutral blieb, der 
aber durch die Unmöglidikeit, die notwendigen 
Maschinen zu besdiaffen, den Aufbau der Industrie 
stark  hemmte ebenso wie der nach Kriegsende ein
setzende W irtschaftsboykott gegen das Franco-Regime, 
gelang es bis 1950, nochmals eine Erhöhung um 170 Vo
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